
 

 

 
 
 
 

Amtliche Bekanntmachung 
 

1. Änderungssatzung zur Satzung der Stadt Husum über Entschädigungen in  
kommunalen Ehrenämtern in der Stadt Husum vom 21.03.2013 

 
 
Aufgrund der §§ 4 und 24 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) in der Fas-
sung vom 28.02.2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 57) in der zurzeit geltenden Fassung wird nach 
Beschlussfassung durch das Stadtverordnetenkollegium der Stadt Husum vom 25.03.2021 
folgende Satzung erlassen: 

 
 

Artikel 1 
§ 8 „Stadtarchivarin/Stadtarchivar“ 

 
§ 8 erhält folgende Fassung: 

 
Die Stadtarchivarin bzw. der Stadtarchivar erhält entsprechend der jeweils aktuellen Ent-
schädigungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein eine monatliche Aufwandsent-
schädigung entsprechend des Höchstsatzes des Sitzungsgeldes für bürgerliche Mitglieder. 
 
 

Artikel 2 
§ 9 „Schiedsfrau/Schiedsmann“ 

 
§ 9 erhält folgende Fassung: 
 
Die Schiedsfrau bzw. der Schiedsmann erhält entsprechend der jeweils aktuellen Entschä-
digungsverordnung des Landes Schleswig-Holstein eine monatliche Aufwandsentschädi-
gung entsprechend des Höchstsatzes des zweifachen Sitzungsgeldes für bürgerliche Mit-
glieder. 

 
 

Artikel 3 
§ 10 „Behindertenbeauftragte/Behindertenbeauftragter“ 

 
§ 10 erhält folgende Fassung: 
 
Die Behindertenbeauftragte bzw. der Behindertenbeauftragte erhält entsprechend der 
jeweils aktuellen Entschädigungsverordnung des Landes Schleswig- Holstein eine monatli-
che Aufwandsentschädigung entsprechend des Höchstsatzes des dreifachen Sitzungsgel-
des für bürgerliche Mitglieder.  
 
Die stellvertretende Behindertenbeauftragte bzw. der stellvertretende Behinderten-
beauftragte erhält entsprechend der jeweils aktuellen Entschädigungsverordnung des Lan-
des Schleswig-Holstein eine monatliche Aufwandsentschädigung entsprechend des 
Höchstsatzes des zweifachen Sitzungsgeldes für bürgerliche Mitglieder. 
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Artikel 4 
§ 15 „In-Kraft-Treten“ 

 
1. Aus „In-Kraft-Treten“ wird „Inkrafttreten“ 

 
2. § 15 erhält folgende Fassung: 

Diese Satzung tritt am 20.06.2013 in Kraft.  
Die 1. Änderungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntgabe in Kraft.  
 
 
 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
 
Husum, 19.04.2021 
 
gez. Uwe Schmitz 


